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Feststellung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung 

und Wasserversorgung 2021 
 

 

Beratung 
 

 Technischer Ausschuss am       

 Verwaltungsausschuss am       

 Gemeinderat am 18.11.2025 

 öffentlich  nicht öffentlich 

 

Beschluss 
 

 Technischer Ausschuss am       

 Verwaltungsausschuss am       

 Gemeinderat am 18.11.2025 

 öffentlich  nicht öffentlich 

 
Bisherige Sitzungen 
 

Datum Gremium 

  

  

 

Befangenheit: -/- 

 
Beschlussvorschlag 
 

 

Siehe Anlagen 

 
Finanzierung 
 

Durch HH-Plan               , Haushaltsstelle                    abgedeckt:       

Restliche Verfügungssumme bei der HH-Stelle:       

Außer-/Überplanmäßig:       

 
Ergebnis 
 

 

 beschlossen 

 
 einstimmig  mit Gegenstimmen 

    Stimmverh.: ___ : ___ 

    Enthaltungen: ___ 

 

 

                 nicht beschlossen 

 
    Stimmenverhältnis: ___ : ___ 

    Enthaltungen: ___ 



Sachvortrag: 

 

Die verspätete Vorlage und Feststellung der Jahresabschlüsse 2020 ff. der Eigenbe-

triebe der Gemeinde Ilsfeld ist dem Umstand geschuldet, dass die Eröffnungsbilanz ent-

sprechend des neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens 2020 für den 

Kernhaushalt erst im November 2023 vom Gemeinderat festgestellt werden konnte. 

Aufgrund von Weiterberechnungen zwischen dem Kernhaushalt und den Eigenbetrie-

ben konnten die Jahresabschlüsse nicht vorab erstellt werden. Die Jahresabschlüsse 

werden nun sukzessive aufgearbeitet. 

 

Aufgrund von gebührenrechtlichen Belangen wurde die Feststellung des Jahresab-

schlusses 2021 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung vor-

gezogen. Die übrigen Jahresabschlüsse 2021 (Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung und 

Ortsentwicklung sowie der Kernhaushalt der Gemeinde Ilsfeld) werden jedoch zeitnah 

fertiggestellt und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt. 

 

Die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg finden weiterhin An-

wendung für die Erstellung des Jahresabschlusses. Demnach ist zum Schluss eines je-

den Wirtschaftsjahres ein aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem 

Anhang bestehender Jahresabschluss sowie ein Lagebericht aufzustellen. 

 

Dabei sind Jahresabschluss und Lagebericht in Bezug auf den Wirtschaftsplan eines  

Eigenbetriebs inhaltlich vergleichbar mit der Jahresrechnung und dem Rechenschafts-

bericht in Bezug auf den doppischen Haushaltsplan. 

 

Die Gewinn- und Verlust-Rechnung (GuV) stellt dabei im weitesten Sinne die Ergebnis-

rechnung, also die laufende Geschäftstätigkeit und deren Ergebnis dar. In der Bilanz 

wird das Betriebsergebnis und die sich aus der Geschäfts- und Investitionstätigkeit er-

gebende Vermögenswerte zum Ende eines Wirtschaftsjahres zusammengefasst darge-

stellt. 

 

Die Aufbereitung der Daten der Jahresabschlüsse für die Eigenbetriebe erfolgte dabei 

in enger Zusammenarbeit mit der Steuerberatungsgesellschaft Baker Tilly mbH & Co. 

KG aus Stuttgart.  

 

Gemäß den Bestimmungen der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) sowie 

des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) sind dem 

Gemeinderat folgende Unterlagen zur Feststellung eines Jahresabschlusses vorzulegen: 

 Jahresabschluss (Bilanz, GuV mit erläuterndem Anhang) 

 Lagebericht 

 

Die Inhalte und die Strukturierung der Bilanz wie auch der GuV sind gesetzlich vorgege-

ben. Für den Anhang mit Erläuterungen zu Bilanz und GuV sowie für den Lagebericht 

sind Mindestinhalte vorgegeben. 

 

Die entsprechenden Unterlagen sind für jeden Eigenbetriebe getrennt abgefasst und 

dieser Vorlage als Anlagen beigefügt. 

 



Der Jahresabschluss ist für jeden Eigenbetrieb getrennt festzustellen. Auf den folgenden 

Seiten abgedruckt ist der jeweilige Feststellungsbeschluss als Beschlussvorschlag: 
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